
  

Aufpreise und Bedingungen  
für bearbeitete Betonstahl-Lagermatten  
  
Gültig ab 01. Januar 2013  
 
Preise ab Werk. 
 
 
Sortenaufpreise für Betonstahl-Lagermatten B500 A nach Zulassung  
Materialeigenschaften gemäß DIN 1045-1, Tabelle 11, Oberfläche gerippt 
 
 

Abmessung Sorte Gewicht Sortenaufpreis  
in cm  kg/Matte  
 
600/230 Q 188 A  41,70  305,00 €/to 
 Q 257 A  56,80  295,00 €/to 
 Q 335 A  74,30  290,00 €/to 
 Q 424 A  84,40  280,00 €/to 
 Q 524 A  100,90  285,00 €/to 
 
600/235 Q 636 A  132,00  295,00  €/to 
 
600/230 R 188 A  33,60  340,00  €/to 
 R 257 A  41,20  330,00 €/to 
 R 335 A  50,20  330,00 €/to 
 R 424 A  67,20  310,00 €/to 
 R 524 A  75,70  305,00 €/to 

  
 
 

Positionszuschlag je Lieferposition   2,00  €/Pos 

 
Den Aufpreisen liegen die derzeit gültigen Sortenaufpreise gemäß den Veröffentlichungen 
der deutschen Lieferwerke zugrunde. Sollten sich die Sortenaufpreise ändern, werden 
obige Aufpreise mit dem Stichtag der Veröffentlichung angepasst. 
 
 
Lieferung obiger Matten können nur im Rahmen ihrer Verfügbarkeit erfolgen. 
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Preise ab Werk. 
 
 
Neben den Sortenaufpreisen werden für bearbeitete Matten noch nachstehende Aufpreise 
berechnet. 
 
 

Bearbeitungsaufpreis    100,00 €/to 
Aufpreis Längsschnitt    50,00 €/to 

 
 
 
Es werden nur ganze Matten berechnet. Reststücke werden auf Wunsch mitgeliefert. 
 
 
Anteilige Lagermatten bis 10 St./Pos. sind Bestandteil der Mattenliste und werden als bearbeitete Matten 
abgerechnet. 
 
 
Biegeaufpreis: 
 

Q188A; R188A bis R335A je Stück und Biegung  0,85 €/Stck. 

 

Alle übrigen Mattensorten für die 1. Biegung  100,00 €/to 
für jede weitere Biegung    50,00 €/to 

 
 
 

Aufbereiten von elektronisch übermittelten Plänen (PDF)   6,00 €/pro Plan 
Anfertigung fehlender Stahllisten     1,05 €/Pos. 

 
 
 
Bei besonders sperrigem Versandgut werden zusätzlich Frachtkosten berechnet. 
 
Sämtliche Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
 
 
 
 
 
 
Hiermit verliert die vorherige Aufpreisliste ihre Gültigkeit. 
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